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sog. so genannte/r/s 

StGB Strafgesetzbuch

StPO Strafprozessordnung 

u. a.  und andere/unter anderem

UnterhVG Unterhaltsvorschussgesetz 

Urt. Urteil 

usw. und so weiter 

u. U.  unter Umständen 

v. von/vom 

VA Versorgungsausgleich 

VersAusglG Versorgungsausgleichsgesetz 

vgl. vergleiche 

VO Verordnung 

z. B. zum Beispiel 

zzgl.  zuzüglich



Vorwort

Das vorliegende Lehrbuch soll die Studierenden der Sozialen Arbeit 
mit den Grundzügen des Rechts in der sozialen Arbeit, insbesondere 
des Familien- und Kindschaftsrechts, als Grundlage der Sozialen Ar-
beit vertraut machen. 

Das Familien- und Kindschaftsrecht umfasst die verfahrens- und 
materiellrechtlichen Regelungen der Bereiche Ehe und Lebenspart-
nerschaft, Scheidung, Unterhalt, Sorge- und Umgangsrecht, Kinder- 
und Jugendhilfe sowie das Adoptionsrecht. Aufgrund der geringeren 
Relevanz für die soziale Arbeit werden Güterrecht und Versorgungs-
ausgleich nur kurz skizziert. 

Die Darstellung berücksichtigt neuere Entwicklungen in Recht-
sprechung, Gesetzgebung und Wissenschaft (z. B. Sorgerecht des un-
verheirateten Vaters, Umgangsrecht des biologischen Vaters, Be-
schneidungsgesetz). Der Bezug zur Praxis wird dadurch erkennbar 
und der Einfluss des Wandels gesellschaftlicher Anschauungen erleb-
bar wie etwa bei der rechtlichen Behandlung gleichgeschlechtlicher 
Paare. 

Inhalt und Anwendung der Normen werden anhand einschlägiger 
Gerichtsurteile näher erläutert, sodass es nicht bei theoretischen Über-
legungen bleibt. Durch die Einbeziehung der einschlägigen Urteile der 
Rechtsprechung ist es möglich, Bedeutung und Funktionweise der 
Normen realistisch anhand echter Fälle nachzuvollziehen. Zugleich 
werden die wesentlichen Überlegungen und Wertentscheidungen der 
Gerichte, deren Kenntnis für das Verständnis und die Anwendung zu-
nächst abstrakter Regelungen unerlässlich ist, vermittelt. Indem die 
Leser nicht nur die Inhalte der Bestimmungen und deren Regelungs-
systematik, sondern auch die praktische Anwendung kennen lernen, 
eröffnet sich ihnen die Möglichkeit, eine eigene Meinung zu sich stel-
lenden Rechtsfragen und zu lösenden Sachverhalten zu entwickeln.

Der Vermittlung der theoretischen Grundlage folgt somit jeweils 
ein Beispiel praktischer Anwendung. Am Ende des Buches werden die 
Leser dann ermutigt, das Erlernte anhand von Musterfällen anzuwen-
den.

Meiner Tochter und meinem Mann danke ich erneut für eine gedul-
dige, interessierte und kritische Begleitung bei der Erstellung des Bu-
ches.

Frankfurt am Main, November 2017
Sabahat Gürbüz



1 Grundlagen des Familienrechts 

1 .1 Allgemeines

Das Familienrecht regelt Rechtsverhältnisse zwischen gleichberech-
tigten Rechtssubjekten unter Berücksichtigung staatlicher Sonderbe-
fugnisse. Es stellt sich daher zunächst die Frage, ob Familienrecht zum 
öffentlichen Recht oder zum Privatrecht gehört. Das spielt beispiels-
weise für die Zuständigkeit der Gerichte eine Rolle, aber auch für be-
stimmte Rechtsanwendungsgrundsätze, die sich im öffentlichen und 
im Zivilrecht etwa bei der Möglichkeit, Maßnahmen festzulegen und 
ggf. auch mit Zwang durchzusetzen, unterscheiden. 

Das Zivilrecht oder auch Privatrecht regelt Rechtsbeziehungen 
zwischen gleichberechtigten Rechtssubjekten (z. B. Kaufvertrag).

Öffentliches Recht regelt demgegenüber das Verhältnis des Staats 
zum Bürger (z. B. Baugenehmigung; beachte aber: Auch der Staat 
kann privatrechtlich handeln, z. B. beim Einkauf von Sachmitteln, der 
Anmietung von Räumen, er hat handelt dann wie ein Bürger und nicht 
in seiner Sonderrolle als Staat). 

Die Abgrenzung zwischen Privat- und öffentlichem Recht ist streitig. 
Hierzu gibt es folgende Theorien: 

 y Nach der Interessentheorie betrifft öffentliches Recht das öffentli-
che Interesse, Privatrecht das Privatinteresse.

 y Nach der Subordinationstheorie ist eine öffentlich-rechtliche Tä-
tigkeit gegeben, wenn zwischen dem Hoheitsträger und dem Bürger 
ein Über-/Unterordnungsverhältnis besteht.

 y Nach der Subjektstheorie sind öffentliches Recht die Rechtsätze, 
die (nur) Träger der hoheitlichen Gewalt berechtigen oder ver-
pflichten. Das öffentliche Recht ist also derjenige Teil der Rechts-
ordnung, der das Verhältnis zwischen Trägern der öffentlichen Ge-
walt und einzelnen Privatrechtssubjekten regelt. Öffentliches Recht 
umfasst danach sämtliche Rechtsmaterien, die die Organisation und 
Funktion des Staats betreffen (z. B. Strafzettel für eine Ordnungs-
widrigkeit, Dienstverhältnis bei Beamten, Polizeieinsätze).

Öffentliches 
Recht und  
Privatrecht

Abgrenzung

http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtssubjekt
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 y Nach der herrschenden modifizierten Subjektstheorie und Subordi-
nationstheorie ist öffentliches Recht immer anzunehmen, wenn die 
betroffene Gesetzesnorm ausschließlich einen Träger hoheitlicher 
Gewalt berechtigt oder verpflichtet. Ansonsten liegt Privatrecht vor.

Das Familienrecht regelt die Rechtsbeziehungen der durch Ehe, Le-
benspartnerschaft, nichteheliche Lebensgemeinschaft und/oder Fami-
lien verbundenen Personen. Dazu zählen beispielsweise das Unter-
haltsrecht, das Recht der ehelichen Güterstände, der Ehescheidung 
sowie der elterlichen Sorge. Es regelt also die Beziehungen rechtlich 
gleichgestellter Rechtssubjekte untereinander, nämlich zwischen Bür-
gern, und ist daher dem Privatrecht zuzuordnen. Das Familienrecht 
verleiht dem Staat allerdings zum Teil Sonderbefugnisse, um in diese 
Rechtsbeziehungen einzugreifen oder sie gar einzuschränken. 

Das Familienrecht unterteilt sich wiederum in Verfahrensrecht und 
materielles Recht. Während das Verfahrensrecht regelt, wie Rechte 
formal geltend gemacht werden können, also das „Verfahren“ (z. B. 
Klage, Scheidungsverfahren), bezeichnet das materielle Recht die 
Normen, die den Inhalt der Rechte ausgestalten (z. B. Grundlage des 
Zahlungsanspruchs, Voraussetzungen der Scheidung). 

1 .2 Verfahrensrecht

Die wesentlichen Regelungen zum Verfahrensrecht zur Durchsetzung 
des materiellen Familienrechts finden sich in dem am 01.09.2009 in 
Kraft getretenen FamFG, dem Gesetz über das Verfahren in Fami-
liensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit. Das FamFG regelt nunmehr also das familiengerichtliche 
Verfahren in einer einheitlichen Verfahrensordnung. Aus dem Namen 
des Gesetzes ergibt sich allerdings bereits, dass es nicht nur Familien-
sachen regelt, sondern auch andere Verfahren der sogenannten freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit, die keinen familienrechtlichen Bezug haben 
(z. B. Verfahren in Registersachen, unternehmensrechtliche Verfahren 
in Buch 5 oder Verfahren in Freiheitsentziehungssachen in Buch 7). 
Das FamFG unterteilt sich in insgesamt neun Bücher mit unterschied-
lichen Regelungsbereichen. Für die Verfahren in Familiensachen 
kommt den ersten beiden Büchern besondere Bedeutung zu (Abb. 1). 

 y Buch 1 (§§ 1–110 FamFG) regelt den Allgemeinen Teil (ausführ-
lich Prütting/Helms 2013). Hier definiert der Gesetzgeber unter an-

Begriff

FamFG
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derem, wer Beteiligter ist (vgl. § 7 FamFG), stellt klar, wann eine 
förmliche Beweisaufnahme nach den Regeln der Zivilprozessord-
nung stattzufinden hat (vgl. § 30 FamFG), führt eine generelle Be-
fristung der Beschwerde ein (vgl. § 63 FamFG) und ersetzt die bis-
herige weitere Beschwerde zum Oberlandesgericht durch eine 
zulassungsabhängige Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof 
(vgl. § 70 FamFG). Bei Missachtung einer gerichtlichen Umgangs-
entscheidung bestehen Sanktionsmöglichkeiten im Wege der Fest-
setzung von Ordnungsgeld oder Ordnungshaft (vgl. § 89 FamFG).

 y Buch 2 (§§ 111–270 FamFG) regelt das Verfahren in Familiensa-
chen, insbesondere die Grundlagen für das gerichtliche Verfahren in 
Scheidungssachen, Kindschaftssachen, Abstammungssachen, Ad-
optionssachen, Wohnungszuweisungs- und Hausratssachen, Ge-
waltschutzsachen, Versorgungsausgleichssachen, Unterhaltssachen, 
Güterrechtssachen und sonstigen Familiensachen (Prütting/Helms 
2013). Hervorzuheben sind in diesem Teil die mit dem FamFG neu 
eingeführten Gebote, wie z. B. das Gebot vorrangiger und beschleu-
nigter Bearbeitung von Sorge- und Umgangsverfahren (vgl. § 155 
FamFG) oder die Präzisierung der Voraussetzungen für die Bestel-
lung eines Interessenvertreters des Kindes in Kindschaftssachen 
(sog. Verfahrensbeistand; vgl. § 158 FamFG).

Mit dem Inkrafttreten der Reform des Rechts der Freiwilligen Ge-
richtsbarkeit im FamFG zum 01.09.2009 wurden die Zuständigkeiten 
des Familiengerichts erweitert (sog. großes Familiengericht). Der für 
die Zuständigkeit der Familiengerichte entscheidende Begriff der „Fa-
miliensache“ wurde um die zuvor von den Vormundschaftsgerichten 
zu bearbeitenden Rechtsstreitigkeiten und Gewaltschutzsachen erwei-
tert. Durch den Bereich „sonstige Familiensachen“ wurden u. a. auch 
vermögensrechtliche Ansprüche der Eheleute, die sonst vor den Zivil-
gerichten zu verhandeln waren, gemäß § 111 FamFG den Familienge-
richten zugewiesen (Horndasch/Viefhues 2014). Damit wurde eine 
einheitliche Verfahrensordnung in Kraft gesetzt. 

Der Begriff der Familiensachen ist in § 111 FamFG definiert. Dies 
sind:

1. Ehesachen: Gesetzliche Definition in § 121 FamFG 
2. Kindschaftssachen: Gesetzliche Definition in § 151 FamFG 
3. Abstammungssachen: Gesetzliche Definition in § 169 FamFG 
4. Adoptionssachen: Gesetzliche Definition in § 186 FamFG 

Zuständigkeit des 
Familiengerichts

Familiensachen

http://www.juraforum.de/lexikon/freiwillige-gerichtsbarkeit
http://www.juraforum.de/lexikon/freiwillige-gerichtsbarkeit
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Abb . 1: Aufbau des Familienverfahrensrechts
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5. Ehewohnungs- und Haushaltssachen: Gesetzliche Definition in 
§ 200 FamFG 

6. Gewaltschutzsachen: Gesetzliche Definition in § 210 FamFG (Die 
Vorschrift bestimmt den Begriff der Gewaltschutzsachen durch 
Bezugnahme auf die §§ 1 f. GewSchG.)

7. Versorgungsausgleichssachen: Gesetzliche Definition in § 217 
FamFG 

8. Unterhaltssachen: Gesetzliche Definition in § 231 FamFG 
9. Güterrechtssachen: Gesetzliche Definition in § 261 FamFG 

10. Sonstige Familiensachen: Gesetzliche Definition in § 266 FamFG
11. Lebenspartnerschaftssachen: Gesetzliche Definition in § 269 

FamFG

Die Zuständigkeit für „sonstige Familiensachen“ (§ 111 Nr. 10 
FamFG) bedarf der näheren Bestimmung. Sie findet sich in § 266 
FamFG. „Sonstige Familiensachen“ sind danach Verfahren, die fol-
gende Bereiche betreffen:

1. Ansprüche zwischen miteinander verlobten oder ehemals verlob-
ten Personen im Zusammenhang mit der Beendigung des Verlöb-
nisses sowie in den Fällen der §§ 1298 und 1299 BGB zwischen 
einer solchen und einer dritten Person (Horndasch/Viefhues 2014). 
In allen Fällen ist Voraussetzung, dass ein Zusammenhang mit der 
Beendigung des Verlöbnisses besteht. Dritte Personen sind danach 
nur beteiligt, sofern Ansprüche aus den §§ 1298, 1299 BGB gel-
tend gemacht werden, z. B. Verfahren auf Rückgabe von Geschen-
ken oder sonstigen Zuwendungen. 

2. Aus der Ehe herrührende Ansprüche, wie z. B. die aus § 1353 BGB 
herzuleitenden Ansprüche, etwa auf Mitwirkung bei der gemein-
samen steuerlichen Veranlagung, Ansprüche, die das absolute 
Recht zur ehelichen Lebensgemeinschaft verwirklichen, wie etwa 
Abwehr- und Unterlassungsansprüche gegen Störungen des räum-
lich-gegenständlichen Bereichs der Ehe gegenüber dem anderen 
Ehegatten oder einem Dritten (sog. Ehestörungsklagen) oder dies-
bezügliche Schadensersatzansprüche. 

3. Ansprüche zwischen miteinander verheirateten oder ehemals mit-
einander verheirateten Personen oder zwischen einer solchen und 
einem Elternteil. Voraussetzung ist ein Zusammenhang mit Tren-
nung, Scheidung oder Aufhebung der Ehe, z. B. auch die ver-
mögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Ehegatten 
außerhalb des Güterrechts, wie auch die Auseinandersetzung zwi-

Sonstige  
Familiensachen

http://www.juraforum.de/lexikon/zuwendungen
http://www.juraforum.de/lexikon/scheidung
http://www.juraforum.de/lexikon/auseinandersetzung
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schen einem Ehegatten und dessen Eltern oder den Eltern des an-
deren Ehegatten aus Anlass der Trennung, Scheidung oder Aufhe-
bung der Ehe, z. B. die Rückabwicklung von Zuwendungen der 
Schwiegereltern. 

4. Aus dem Eltern-Kind-Verhältnis herrührende Ansprüche – er-
gänzend zur Zuständigkeit in Kindschaftssachen. Hierunter fallen 
z. B. Streitigkeiten wegen der Verwaltung des Kindesvermögens, 
auch soweit es sich um Schadensersatzansprüche handelt. Der An-
spruch muss allerdings im Eltern-Kind-Verhältnis selbst seine 
Grundlage haben, ein bloßer Zusammenhang hierzu genügt nicht. 

5. Aus dem Umgangsrecht herrührende Ansprüche wie etwa Scha-
densersatzanspruch wegen Nichteinhaltens der Umgangsrege-
lung, jedoch nicht das Verfahren wegen des Umgangsrechts selbst.

Für alle fünf genannten Bereiche gilt jedoch, dass es sich nur um 
„sonstige Familiensachen“ handelt, sofern nicht die Zuständigkeit der 
Arbeitsgerichte gegeben ist oder das Verfahren eines der in § 348 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe a bis k der Zivilprozessordnung (ZPO) 
genannten Sachgebiete (siehe dort), das Wohnungseigentumsrecht 
oder das Erbrecht betrifft und sofern es sich nicht bereits nach anderen 
Vorschriften ohnehin um eine Familiensache handelt.

Schließlich fallen unter „sonstige Familiensachen“ auch Verfahren 
über einen Antrag nach § 1357 Abs. 2 Satz 1 BGB, mit dem ein Ehe-
gatte die Berechtigung des anderen Ehegatten, Geschäfte zur Deckung 
des Lebensbedarfs mit Wirkung für ihn zu besorgen, beschränken oder 
ausschließen möchte.

1 .3 Materielles Recht 

Das Familiengericht wendet zur Entscheidungsfindung – unter Beach-
tung der angesprochenen Verfahrensregelungen des FamFG – das ma-
terielle Familienrecht an.

Die wesentlichen Inhalte des materiellen Familienrechts sind im 
4. Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt. Es enthält u. a. Be-
stimmungen über die Rechtsverhältnisse der Ehe und Familie mit den 
Schwerpunkten Eheschließung, Scheidung und Unterhalt, und auch 
über die Rechtsbeziehung der Eltern zu den Kindern, also insbesonde-
re das Sorgerecht und das Vaterschaftsrecht (Abb. 2).

Zuständigkeits-
vorbehalt

BGB
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Abb . 2: Aufbau des Familienrechts im BGB


